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EPUBLIK ÖSTERREICH • UNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 
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\ 

Bundesministerium für Land- und ForstwIrtschaft, Stubenring 1, A-1012 Wien 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1015 Wien 

MR.Dr.Hauser/6887, A .  (1 
achbearbeiter/Klappe �. � 

, ' J1,{}U'1 ) 
Ihr Zeichen/Ihre Geschäftszahl, 
Ihre Nachrichten vom 

Betreff 

Unsere Geschäftszahl (022 2) 7500 OW 

12.401/01-I 2/86 

Qualitätsklassengesetz, BGBl.Nr. 161/1967; 
Anpassung an den österr. Zolltarif gemäß 
Zolltarifgesetz 1988 

Datum 

27. Nov. 1986 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft beehrt sich, 

in der Anlage 25 Exemplare des Entwurfes eines Bundesgesetzes, 

mit dem das Qualitätsklassengesetz geändert wird, zu über

mitteln. 

Mit dem Inkrafttreten des Zolltarifgesetzes 1988 wird auch 

der Zolltarif auf Grund des "Internationalen Übereinkommens 

über das harmonisierte System zur Bezeichnung und Kodierung 

der Waren" in Österreich eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt müssen 

alle Rechtsvorschrlften, die Zolltarifnum.mern auf Grund des 

Zolltarifgesetzes 1958, BGBl.Nr. 74, enthalten, dem neuen 

Zolltarif angepaßt werden. 

Aus diesem Grund muß auch die Anlage zum. Qualitätsklassengesetz 

geändert werden. Neu ist lediglich die Aufnahme der Position 

./ . 

Bitte führen Sie unsere Geschäftszahl in Ihrer Antwort an! 

Fernschreiber: 111145 und 111780 - OVR: 0000183 - Bankverbindung: PSK 5060007 
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lIQ4.0900 natürlicher Honig " in den Katalog der landwirt

schaftlichen Erzeugnisse, für die Qualitätsklassen und 

-normen erlassen werden können. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

tJQ)A �er 

[t{A1. 

Für den Bundesminister: 

Dr. W 0 h a n k a 
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• � Zl.l 12.401/01-I/2/86 

Bundesgesetz vom ••••••••••••••••• , 

mit dem das Qualitätsklassengesetz 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Qualitätsklassengesetz, BGB1.Nr. 161/1967, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGB1.Nr. 468/1971, wird ge

ändert wie folgt: 

Die Anlage lautet: 

'Anlage 

Landwirtschaftliche Erzeugnisse im Sinne des § 1 Abs. 3 

sind die in die folgenden Nummern und Unternummern des 

Zolltarifs (Zolltarlfgesetz 1988, BGB1.Nr ••••• ) 
einzureihenden Waren; soweit im nachstehenden Unter

nummern des Zolltarifs angeführt sind,gelten als land

wirtschaftliche Erzeugnisse nur jene Waren, die von den 

Unternummern der jeweils letzten Gliederungsstute bzw. 

von den allenfalls angeführten ex-Positionen zu solchen 

Unternummern erfaßt sind: 

TARIF 
... /Wtr. 

0%01 --
10 
20 

30 

............... 

n.isdt von Rindern, frisch oder gekühlt: 
- 9_nze oder h_lbe T'erkarper 
- Inder. StOcke, .1 t Knochen I 

A - Tie,..,iertel 
- ohne Knochen I 

A - Ti erv1 .rtel 
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TM., 
.... /1Mr. 

0202 --
10 
20 

'30 

0203 --

(10) 
11 
19 

(20) 
21 
29 

0205 00 

0207 00 

10 

(20) 

�07 00 

- 2 -

.... 'd mc:llnang 

Fleisch von Rindern, gefroren: 
- g.nze oder h.lbe Tierk6rper 
- andere Stücke, tait Knochen: 

A - nerviertel 
- ohne Knochen: 

A - nerviertel 

Fleisch von Schweinen, frisch, gekühlt oder ge-
froren: 
- frisch oder gekühlt: 
- - g.nze oder h.lbe Ti�rkarper 
- - sonstige: 

A - Ti ervi erte 1 
- gefroren: 

, 

- - g.nze oder h.lbe Tierk6rper 
- - sonstige: 

A - nerviertel 

Fleisch von Pferden, Eseln, M.ultieren und Mauleseln, 
frisch, geküh 1 t oder gef roren: 
A - g.nze oder h.lbe Tierk6rper s�e Tierviertel: 

1 - von Pferden 

Fleisch, Innereien und anderer genielb.rer Schlacht.nf.ll 
von H.usgef1�el der �r 0105, frisch, gekiJ\lt oder 
gefroren: 
- GeflQgel, nicht in StOcke zerteilt, frisch oder 

gekühlt: 
e. 10 - gerupft und .u....,... 

- GeflOgeI , nicht in StOclce zerteilt, gefroren: 
e. (20) - ger"1'ft und ausgena..n 

Vogeleier in der Sch.le, fri,ch, h.ltb.r g ... cht oder 

gekocht: 
A - Hühnereier 

0409 00 natürlicher Honig 

0701 --

0702 00 

070'3 --

07� --

K.rtoffeln, frisch oder gekühlt 

Touten, frisch oder gekühlt 

Speisezwiebeln, Sch.lotten, Knobl.uch, Lauch (Porr .. ) 
und andere Alliu.arten, frisch oder gekühlt 

GenieSb.re Kohl.rten der c.ttung Brlssic. (einachlieS
lieh Krlut), frisch oder gekühlt 

296/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)4 von 16

www.parlament.gv.at



; -

TARIF .. , .... ut� 
IIr.l\JIr. 

0705 -- Salate (Lactuca sativa ) sowie Zichorien- und Endivien
salate (C'choriu. spp. ) ,  frisch oder gekühlt 

- -0706 -- Karotten, Weia. ROben, Rote ROben, Schwarzwurzeln, 
Knollensellerie, Rettiche sowie Radieschen und Ihn
liehe genfeSbare Wurzeln, frisch ode .. gekühlt 

0707 00 Gurken, frisch oder gekühlt 

0708 -- HOlsenfrüchte, auch ausgalast, frisch ode .. gekühlt 

0709 - Anderes c.ü •• , frisch ode .. gakühlt 

0713 -- Cetrocknete HOl senf rüchte , ausgelast, auch geschilt 
oder zerkleinert 

0802 -- Andere Schalenfrüchte, frisch ode .. getrocknet, auch 
ohne Schale oder enthiutet 

0805 -- ZftrusfrOchte, frisch oder getrocknet 

0806 -- We1 ntrlutMn, f r1 sch oder getrocknet 

0808 -- �fel, Birnen und Quitten, frisch 

0809 -- Marill.n, Kfrschen (einschlfeSlich Weichseln ), 
Pfirsiche (.inschlfeSlfch Nektarinen und Brugnolen ) ,  
Pflauaen, Zwetschken und Schlehen, frisch 

0810 -- Andere Früchte, frfsch! 
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Artikel II 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit ••••••••• • in Kraft. 

(2) .Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im Einver

nehmen mit den Bundesministern für Finanzen, für Handel , 

Gewerbe und Industrie und für Gesundheit und Umwelt

schutz betraut. 
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T e x  t g e g e n  ü b e  r s t e l 1 u n g 

Q u a 1 i t ä t s k l a s  B·e n g e s e t  z 

Derzeit geltender Gesetzestext: 

Landwirtschaftliche Erzeugnisse im Sinne des 
§ 1 Abs.3 sind (angeführt unter Verwendung der 
Tarifnummer und Warenbezeichnung des Zolltarif
gesetzes 1958, BGBl.Nr. 74, in der jewei�gel
tenden Fassung): 

TARIF 
Nr./UNr. 

02.01 
A1, 2, 3 

Warenbezeichnung 

Ganze Tiere, Tierhälften oder Tier
viertel., nicht weiter bearbeitet, 
von Pferden, Rindern und Schweinen 

Anlage 

Neuer Text: 

Landwirtschaftliche Erzeugnisse im Sinne des 
§ 1 Abs.3 sind die in die folgenden Nummern und 
Unternummern des Zolltarifs (Zolltarifgesetz 1988, 
BGBl.Nr • • • • • • •  ) einzureichenden Waren; soweit im 
nachstehenden Unternummern des Zolltarifs angeführt 
sind, gelten als landwirtschaftliche Erzeugnisse nur 
jene Waren, die von den Unternummern der jeweils 
letzten Gliederungsstufe bzw. von den allenfalls 
angeführten ex-Positionen zu solchen Unternummern 
erfaßt sind: 

TARif 
... /Wtr. ....... nlchnung 

0201 flet.ch von Rtndern, frtlch oder gekOhlt, 

10 - tanz. oder halbe Tterk6rp.r 
20 - andere StOcke, .tt Knochenl 

I. - Ttervtertel 
30 - ohne Knochena 

A - nervtertel 

.. . _ .. _:�.iI. . .  � .4. \. :_ .. ____ ....:::._�!.:l_.' ... .... -'� ... .. .. . .. . .. ! ' � .... ,. ..... : " ...... ;. 
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TARIF 
Nr./UNr. 

ex 02.02 

Warenbezeichnung 

TotesGeflügel der Tarifnummer 
01.05, unzerteilt, gerupft und 
ausgenommen, frisch, gekühlt 
oder ge:ftoren 

2 

TAllf 
"./UHr. .......... t ..... 

0 20 2  
10 
20 

flet Ich von Rtndern, gefrorenl 
- lanze oder halbe TI.rk&rper 
- andere StOcke, .It Knochenl 

A - ttervlertel 
10 - ohne Knochen I 

A - ttervtertel 

020) -- flet Ich von Schweinen, frtlch, ,ekOhlt oder ,e
frorenl 

(10) - frlach oder ,ekühltl 
11 - - ,anze oder halbe TI�rk6rper 

19 - - lonltl,e, 
A - ttervlertel 

(20) - gefroren I 

21 - - ,anze oder halbe Tterk&rper 

29 - - lonlttgel 
A - ttervlertel 

0 205 00 flet.ch von Pferden, Eleln, Haultteren und HauleieIn, 
frtlch, gekOhlt oder ,efroren, 
A - ,anze od.r halbe Tterk&rper lo.le Ttervlertell 

1 - von Pferden 

0 201 00 fIel Ich, Innereten und anderer ,entelbarer Schlachtanfall 
von HauI,.flUgel der N�r 0105, frllch, .ekOhlt oder 
.. froren: 

10 - GeflOgel, nicht In StOcke ,erteilt, frllch oder 

gekOhlt, 
ex 10 - gerupft und aUI,eno..en 

( 20) - GeflD,el, nicht In StOcke ,erteilt, gefroren, 
ex ( 20) - gerupft und aUlgeno..en 
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TARFI 
Nr./UNR. 

04.05 
A 

07.01 

07.05 

Warenbezeichnung 

Hühnereier 

Gemüse, frisch oder gekühlt 

Hülsenfrüchte, trocken und ausge
löst, auch geschält oder gebrochen 

- 3 - , 

TARif 
.r.Mr. 

........ &.t ..... 

�07 00 Vogeleter In der Scha'., frt.ch, haltbar geaacht oder 

gekocht' 
I. - HOhner.ter 

0409 00 natürlicher Honig 

0701 -- Kartoffeln, frt.ch oder gekOhlt 

• 
0702 00 TGa.ten, frl.ch oder gekOhlt 

0703 -- Spel •• zwl.beln, Schalott.n, Knoblauch, Lauch (Porr .. ) 
und andere A1U .. rten, frlach oder gekühlt 

07� - - Genleabare Koh larten der Gattung Braaalca (elnachltea
lieh Kraut', frtach oder gekühlt 

0705 -- Salate (Laetuea .attva' lo.le Zichorlen- und Endlvl.n
.alate (Clchorl� IPP.), frtleh oder gekühlt 

0706 - - Karotten, "I" Rüben, Rot. Rüben, Schwarzwurzeln, 
Knollenaellerl., Rettiche 10.1. Radlelchen und Ihn
liehe genteabar. Wurzeln, frt.ch oder geküh lt 

0707 00 Gurken, frllch oder gekühlt 

0708 -- Hüllenfrüchte, auch au.ge l6It, frtleh oder gekÜhlt 

0709 -- Ander.1 c..üle, frllch oder gekÜhlt 
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TARIF 
Nr./UNr. 

08.02 

08.04 

08.05 

08.06 

08.07 

08.08 

08.09 

Warenbezeichnung 

Zitrusfrüchte, frisch oder 
getrocknet 

Weintrauben, frisch oder 
getrockn�t 

Schalenfrüchte (ausgenommen sol
che der Nummer 08.01),frisch oder 
getrocknet, auch ohne Schalen, 
auch enthäutete Fruchtkeren 

Äpfel, Birnen, Quitten, frisch 

Steinobst, frisch 

Beeren, frisch 

Andere Früchte, frisch. 

- 4 -

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

0711 •• 

0802 •• 

0105 --

0806 --

0808 --

0809 --

0810 --

Cetrockfttte HOlaenfrüchte, .uagelaat, .uch geachllt 
oder zerkletnert 

Amiete SCMlenfrüchte, frlach oder getrocknet, .uch 
ohne SCMte oder enthlutet 

ZttruafrDchte, frtach oder getrocknet 

.. tntnuben, frlach oder getrocknet 

Apfel, Btrnen und Quttten, frtach 

Martllen, 'trachen (etnachlt. Bl lch _.tch,.ln), 
P'tralche (etnachlt.81Ich Nektartnen und Brugnolen), 
Pfla�n, Zwetachken und Schtehen. frtach 

And.re frDchte. frlach. 

.. _.�----_ . . _ . . _-_ .. _----
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Vo r b 1 a t t 

Ziel- and Problemlösuns: 

Angleichung der Anlage des Qualitätsklassengesetzes an 

den neuen Zolltarif gemäß Zolltarifgesetz 1988 auf Grund 

deos "Internationalen Obereinkommens über das harmonisierte 

System zur Bezeichnung und Kodierung der Waren ". Aufnahme 

des natürlichen HOnigs in den Warenkatalog. 

Alternativen: Keine 

Kosten: Keine 
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